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1. Zur Zielsetzung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) 
 

Zur Förderung des lebenslangen Lernens wurde im April 2008 ein Europäischer Qualifi-
kationsrahmen (EQR) verabschiedet. Bereits während des Konsultationsprozesses zum 
EQR hat die Bundesrepublik Deutschland begonnen, die Entwicklung eines Deutschen 
Qualifikationsrahmens voranzutreiben. Im Februar 2009 wurde ein „Diskussionsvor-
schlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen“ vorgelegt. 
Derzeit wird dieser Vorschlag in Expertenkreisen auf Tauglichkeit und Akzeptanz über-
prüft. 
 
Der DQR zielt auf Kompatibilität zum EQR und verfolgt deshalb die gleichen grundsätz-
lichen Zielsetzungen, wie Transparenz von Qualifikationen, Anrechenbarkeit und 
Durchlässigkeit, die vorrangige Orientierung an Lernergebnissen und die Anerkennung 
auch informell erworbener Kompetenzen.  
 
Der dbb  

begrüßt die Initiative zur Entwicklung eines bildungsbereichsübergreifenden DQR als 
Transparenzinstrument zur Einordnung nationaler Bildungsabschlüsse und ihrer Ver-
gleichbarkeit mit Bildungsabschlüssen anderer europäischer Länder. Hierbei ist auch 
auf die Vermittlung einer breiten Allgemeinbildung zu achten, die Aufgabe des schuli-
schen Bildungssystems ist.  
 
Die Anerkennung und Einordnung informell erworbener Kenntnisse sollte erst in An-
griff genommen werden, wenn der DQR für das formale Bildungssystem in Deutsch-
land seine Anwendbarkeit nachgewiesen hat. 
 
 
2. Zum strukturellen Aufbau des DQR 

 
Der DQR sieht acht Niveaustufen und eine durchgehende Kompetenzorientierung in 
einem sog. Viersäulenmodell vor. Abweichend vom EQR werden als Kompetenzkatego-
rien die Fachkompetenz (mit den Subkategorien Wissen und Fertigkeiten) und die Per-
sonale Kompetenz (mit den Subkategorien Soziale Kompetenz und Selbstkompetenz) 
ausgewiesen. 
 
Der dbb 

hält die Festlegung auf acht Niveaustufen, entsprechend der Konstruktion des EQR für 
sachgerecht und pragmatisch. Die durchgängige Kompetenzorientierung ist nur dann 
geeignet, wenn damit keine Verengung auf bloße Handlungsvollzüge gefördert wird, 
sondern der Bildungsanspruch unseres Bildungs(!)systems durch entsprechend weite 
und offene Definitionen erhalten und gestützt wird.  
 
Der dbb sieht auch beim vorliegenden Diskussionsentwurf die Gefahr nicht gebannt, 
dass Bildungsansprüche auf operationalisierbares und sofort beobachtbares Verhalten 
reduziert werden. 
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Ob die analytische Trennung der Personalen Kompetenz in zwei Subkategorien durch-
gängig trennscharf formuliert und in der Praxis auch bewertet werden kann, muss die 
Erprobung erst nachweisen. Skepsis ist angebracht. 

 
 

3. Zu den Niveauindikatoren 
 

Der DQR soll umfassend Qualifikationen des deutschen Bildungssystems abbilden. Da-
her umfassen die Niveaubeschreibungen wesentliche relevante Merkmale, die erfolg-
reiches Handeln in schulischen und beruflichen Lern- und Arbeitsbereichen abstrakt 
beschreiben. Während die Beschreibung der Niveaustufen 1 bis 5 für alle Qualifikati-
onsbereiche einheitlich strukturierte Deskriptoren verwendet, sind die höheren Ni-
veaustufen für den Wissenschaftsbereich und für den beruflichen Arbeitsbereich ge-
trennt formuliert (Oder-Verknüpfung). Die jeweils höhere Niveaustufe umfasst die 
Qualifikationsansprüche der vorhergehenden (Inklusionsprinzip). 
 
Der dbb begrüßt, 

dass die Niveauindikatoren so formuliert sind, dass sie nicht zur Abschottung von Bil-
dungsbereichen führen. Die zum Ausdruck gebrachte Gleichwertigkeit allgemeiner 
und beruflicher Bildung einerseits und nicht-akademischer Qualifikationen mit Hoch-
schulqualifikationen andererseits, sind Bausteine eines offenen und vielfältigen Bil-
dungssystems.  
 
Der dbb gibt aber auch zu bedenken,  

dass Lernen in Schule und Hochschule eigenen Zielen und Bildungsansprüchen ver-
pflichtet ist. Handlungskompetenz und Operationalisierbarkeit von Lernzielen, sind 
dabei nur eine, wenn auch bedeutsame, Teilmenge eines umfassend verstandenen 
Bildungsanspruches. Diese Bescheidenheit im Anspruch sollte auch deutlich an promi-
nenter Stelle, etwa in einer Präambel des DQR, hervorgehoben werden. 
 
Es fällt auch auf, dass in der Definition des Kompetenzbegriffes darauf verwiesen wird, 
dass es auch um die Bereitschaft geht, erworbene Kompetenzen zu nutzen. Bezug-
nahmen zur Bereitschaft finden sich in der Matrix jedoch kaum oder höchstens ver-
steckt, etwa in dem es um das Setzen, Verfolgen und Reflektieren von Lern- oder Ar-
beitszielen geht.  
 
 
4. Zur Umsetzung und den Folgen 

 
Der Diskussionsvorschlag eines DQR ist sicherlich eine respektable Vorlage. Besonders 
ist zu würdigen, dass hier ein Konsens unter vielen beteiligten Akteuren gefunden 
wurde. 
 
Gleichwohl müssen in der laufenden Erprobungsphase auch noch einige grundsätzli-
che Fragen geklärt werden. Insbesondere ist zu prüfen, ob die linguistische Komplexi-
tät für eine sachgerechte Anwendung geeignet ist. Andernfalls besteht die Gefahr, 
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dass der DQR nicht mit analytischer Strenge angewendet wird, sondern von Setzungen 
von Politik und Bildungsbeteiligten geprägt ist.  
 
Der dbb fordert, 

• die Einführung eines DQR zunächst mit möglichst wenigen Rechtsfolgen zu 
verbinden, nicht zuletzt auch, um Relationen zwischen den  Niveaustufen und 
tarif- und besoldungsrechtlichen Zuordnungen nicht vorschnell zu implemen-
tieren, 

• die korrekte Anwendung des DQR zu kontrollieren und nicht dem Einfluss von 
mächtigen Interessengruppen auszuliefern. 

• eine dafür eventuell notwendig werdende Koordinierungsstelle unter staatliche 
Aufsicht zu stellen und die Akteure aus den verschiedenen Bereichen einzubin-
den, 

• sicherzustellen, dass der kommerzielle Bildungsmarkt strengen staatlichen Auf-
lagen unterliegt. 
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